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3.     Leistungen durch einen Laborarzt / eine Labor-GbR

Laborärzte� erbringen� grundsätzlich� freiberufliche� ärztliche� Leis-
tungen.�Problematisch� ist� in�der�Praxis� jedoch�die�große�Anzahl�
der� durchzuführenden� Untersuchungen.� Aufgrund� der� großen�
Anzahl�der�durchgeführten�Untersuchungen�kommt�der�Bundesfi-
nanzhof�zu�dem�Ergebnis,�dass�dann�keine�freiberufliche�Tätigkeit�
mehr�gegeben�ist,�wenn�die�Anzahl�der�Untersuchungen�derartig�
hoch� ist,� dass� der� Arzt� /� die� Ärzte� eine� Eigenverantwortlichkeit�
bei�den�durchzuführenden�Untersuchungen�nicht�mehr�glaubhaft�
machen�können.�Hiervon�ist�in�der�Praxis�regelmäßig�auszugehen.
Daher� liegen� in�der�Praxis�hier� regelmäßig�keine� freiberuflichen� 
Einkünfte�mehr�vor,�sondern�gewerbliche�Einkünfte�mit�der�Folge�
der�Gewerbesteuerpflicht.

4.     Die Laborgemeinschaft mit Leistungen ausschließlich an Mit-
glieder - ohne Gewinnerzielungsabsicht -

Soweit� Laborgemeinschaften� ausschließlich� Leistungen� an� ihre�
Mitglieder� erbringen,� ohne� Gewinnerzielungsabsicht� handeln�
und�somit�ausschließlich�eine�Deckung�der�entstehenden�Kosten�
durch�die�Mitglieder�anstreben,�ist�die�Beurteilung�auf�den�ersten�
Blick�übersichtlich.

Die�Zahlungen�der�Mitglieder�in�die�Laborgemeinschaft�sind�dann�
in�einem�ersten�Schritt�wie�folgt�zu�behandeln:
�����Die�Zahlungen�aus�den�Praxen�/�Praxisgemeinschaften�stellen�
auf�dieser�Ebene�erfolgsneutrale�Entnahmen�dar

�����Die� Einzahlungen� der� Mitglieder� in� die� Laborgemeinschaft�
sind�auf�der�Ebene�der�Laborgemeinschaft�als�erfolgsneutrale�
Einlagen�zu�qualifizieren

Am�Ende�des� Jahres�werden�die�Betriebsausgaben�der� Laborge-
meinschaft�gesondert�festgestellt.�Die�Ergebnisse�der�Feststellung,�
sind� in� den�Gewinnermittlungen�der� Beteiligten� erfolgswirksam�
als�Betriebsausgaben�zu�berücksichtigen.
Problematisch� ist� jedoch� die� Beantwortung� der� Frage,� wo� die�
Wirtschaftsgüter� der� Laborgemeinschaft� steuerlich� zu� erfassen�
sind.� Da� die� Gemeinschaft� keine� steuerliche� Mitunternehmer-
schaft� mit� Gewinnerzielungsabsicht� darstellt,� ist� sie� ertragsteu-
erlich�transparent.�Das�führt�dazu,�dass�die�Wirtschaftsgüter�den�
Beteiligten�-�mit�sämtlichen�Folgen,�wie�z.�B.�Abschreibungen�-�an-
teilig�und�unmittelbar�zuzurechnen�sind.
Diese�Zurechnung�unterbleibt�in�der�Praxis�regelmäßig.�Diese�feh-
lerhafte� Zuordnung� der�Wirtschaftsgüter� ist� häufig�nicht�mit� er-
heblichen�Folgen�verbunden�und�wird�durch�die�Finanzbehörden�
im�Rahmen�von�Betriebsprüfungen�auch�regelmäßig�nicht�aufge-
griffen.
Ein�erhebliches�Problem�kann� jedoch�bei�der�Beendigung�derar-
tiger�Gemeinschaften�mit�der�Aufteilung�des�Vermögens�entste-
hen,�wenn�die�Gemeinschaften�Eigentümer�von�wertvollen�Wirt-
schaftsgütern�sind.
In�diesen� Fallgestaltungen� ist� eine�ertragsteuerliche�Teilung�des�
Vermögens� unter� den� Beteiligten� zu� Buchwerten� nicht�möglich.�
Vielmehr� liegt� ein� Tausch� der� Anteile� an� den� einzelnen� Wirt-
schaftsgütern�vor,�die�ertragsteuerlich�zur�Annahme�eines�Veräu-
ßerungsvorgangs�führen.
In�derartigen�Fallgestaltungen�sind� im�Vorfeld�der�Trennung�des�
Vermögens�dringend�Gestaltungen�erforderlich,�die�Sie�mit�Ihrer�
Steuerberaterin�/�Ihrem�Steuerberater�erörtern�sollten.

5.     Die Laborgemeinschaft mit Leistungen ausschließlich an Mit-
glieder - mit Gewinnerzielungsabsicht -

Soweit�die�Laborgemeinschaft�mit�Gewinnerzielungsabsicht�han-
delt,�stellt�sich�die�Beurteilung�völlig�anders�dar.�In�diesem�Fall�ist�
eine� steuerliche� Mitunternehmerschaft� mit� sämtlichen� Konse-
quenzen� gegeben.� Die� Einkünfte�werden� einheitlich� und� geson-
dert�festgestellt�und�die�Wirtschaftsgüter�werden�in�der�Laborge-
meinschaft�bilanziert.
Derartige�Laborgemeinschaften�in�der�Form�der�Mitunternehmer-
schaft�sind�jedoch�–�wie�bereits�zu�den�Laborärzten�dargestellt�–�
regelmäßig�als�gewerblich�zu�qualifizieren.�Das� führt�dazu,�dass�
die�Beteiligten�aus�der�Laborgemeinschaft�gewerbliche�Einkünfte�
erzielen.� Für� den� Einzelpraxisinhaber� resultieren� hieraus� keine�
weiteren�Konsequenzen.
Soweit�an�derartigen�Laborgemeinschaften�jedoch�Gemeinschafts-
praxen�beteiligt� sind,�ergibt� sich�ein�erhebliches�Problem.�Denn�
nach� dem� Einkommensteuergesetz� führt� die� teilweise� gewerbli-
che�Tätigkeit�(und�hierzu�gehören�auch�Einnahmen�aus�einer�ent-
sprechenden�Beteiligung)�einer�Personengesellschaft�dazu,�dass�
sie�insgesamt�als�Gewerbebetrieb�zu�qualifizieren�ist.�Die�Folge�ist�
die�volle�Gewerbesteuerpflicht�für�die�gesamten�Einkünfte�aus�der�
Gemeinschaftspraxis.

6.     Die Laborgemeinschaft mit Leistungen auch an Nichtmitglieder 

Soweit�eine�Laborgemeinschaft�Leistungen�auch�an�Nichtmitglie-
der�erbringt,� liegt� immer�eine�Gewinnerzielungsabsicht� vor.�Die�
Laborgemeinschaft� ist� daher� steuerlich� regelmäßig� als� gewerbli-
che�Personengesellschaft�zu�qualifizieren.
Im�Übrigen�finden�hier�die�Ausführungen�unter�5.�Anwendung.

7.     Was sind die Gestaltungsempfehlungen?

Die�Beteiligung�an�einer�Laborgemeinschaft�birgt�erhebliche�Risi-
ken�in�sich.�Eine�Beteiligung�sollte�daher�nie�ohne�eine�Einbezie-
hung�der�Steuerberaterin�/�des�Steuerberaters�erfolgen.
Zudem� sollten� sich� an� der� Laborgemeinschaft� ausschließlich�
die� Ärzte� persönlich� und� keine� Praxisgemeinschaften� beteiligen. 

DIE NEUEN PRÜFUNGSSCHWERPUNKTE IM RAHMEN VON BE-
TRIEBSPRÜFUNGEN BEI HEILBERUFLERN

In der Vergangenheit� haben� sich� die� Betriebsprüfer� der� Finanz-
verwaltung�im�Wesentlichen�auf�die�Ausgabenseite�konzentriert.�
Im�Fokus�der�Finanzverwaltung�standen�vor�allem�Aufwendungen�
für�den�Besuch�von�Seminaren�in�Form�von�Auslandsgruppenrei-
sen�und�Abgrenzungsfragen�zwischen�dem�beruflichen�und�dem�
privaten�Bereich.� Im�Übrigen�waren�häufig�Privatanteile� für� die�
Benutzung�von�betrieblichen�Pkw�ein�Streitpunkt.

Die aktuelle Situation
Die�diesbezügliche�Handlungsweise�der�Finanzbehörden�hat�sich�
in�der�jüngsten�Vergangenheit�jedoch�erheblich�verändert.�Die�Be-
triebsprüfer�informieren�sich�bereits�im�Vorfeld�(Internetangebote,�
Leistungen,� die�durch�Patienten�als� außergewöhnliche�Belastun-
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gen�steuermindernd�geltend�gemacht�worden�sind�etc.)�über�die�
Leistungsangebote�des�zu�prüfenden�Arztes.� Im�Rahmen�der�Be-
triebsprüfung�wird�dann�im�Wesentlichen�die�Vollständigkeit�der�
Betriebseinnahmen� überprüft.� Hierzu� gehört� selbstverständlich�
auch� eine� Überprüfung� der� Aufzeichnungen� über� die� erzielten�
Bareinnahmen.

Wie gehen die Betriebsprüfer heute vor:
�����Überprüfung�der�Abrechnungen�der�kassenärztlichen�Vereini-
gung�auf�ihre�Vollständigkeit�hin

�����Abrechnung�der�Privatpatienten�–�Vollständigkeit
�����Selbstzahler�–�wie�wird�bezahlt?
�����Überprüfung� des� Leistungsangebots� des� Arztes� im� Vorfeld�
der�Prüfung

�����Einnahmen�aus�Studien,�Boni,�Autorentätigkeit�etc.

Achtung bei Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL):� Hier�
ist� durch� eine� Veröffentlichung� des� wissenschaftlichen� Instituts�
der�Ortskrankenkassen�(WiDO)�erhebliches�Wissen�öffentlich�ge-
macht�worden.�Diesen�Veröffentlichungen�kann�u.�a.�entnommen�
werden,�in welchem Umfang Ärzte IGeL erbringen, ohne hierfür 
eine Rechnung zu erteilen.
Nehmen�Sie�daher�im�Vorfeld�von�Betriebsprüfungen�unbedingt�
Kontakt� mit� Ihrer� Steuerberaterin� /� Ihrem� Steuerberater� auf. 

SOZIALVERSICHERUNGSFREIHEIT: FREIE MITARBEIT EINES 
STEUERBERATERS FÜR EINE STEUERBERATUNGSGESELL-
SCHAFT 

Ein�Landessozialgericht�hat�eine�grundlegende�Entscheidung�zur�
freien�Mitarbeit�ohne�Sozialversicherungspflicht�bei�Freiberuflern�
gefällt.�Nach�der�Entscheidung�des�Gerichts�ist�die�Tätigkeit�eines�
StB�für�eine�StB-Gesellschaft�als�freier�Mitarbeiter�möglicherweise�
nicht�sozialversicherungspflichtig.�Voraussetzung�hierfür�ist�jedoch,�
dass�der�StB�ausschließlich�von�ihm�ausgewählte�Mandate�bearbei-
tet�und�nur�auf�der�Basis�der�damit�erzielten�Umsätze�vergütet�wird. 
Vom�Urteil� des� LSG� geht� nach� Gallus� (wir� schließen� uns� dieser�
Auffassung�uneingeschränkt�an),�kein�Präjudiz�aus.�Interessanter-
weise�sah�das�Gericht�die�Vergütung�nach�Umsatzbeteiligung�als�
gewichtiges�Indiz�zu�Gunsten�der�Selbstständigkeit�an.
Es�vernachlässigte�jedoch,�dass�die�E-Mail-Adresse�und�der�DATEV- 
Anschluss�der�StB-Gesellschaft�genutzt�und�Nachfragen�der�Man-
danten� von� den�Mitarbeitern� der� StB-Gesellschaft� beantwortet�
wurden.�Diese�Kriterien�sprechen�üblicherweise�für�eine�nicht-
selbständige�Tätigkeit.

Achtung:
Da�der�AG�auch�den�Arbeitnehmeranteil�alleine�schuldet�und�nach�
§�266a�StGB�ein�unterlassenes�Statusverfahren�den�Vorwurf�vor-
sätzlicher�Nichtzahlung� von�Beiträgen� begründen� kann,� ist� eine�
Statusfeststellungsanfrage�nach�§�7a�SGB�IV�zu�empfehlen.�Erfolgt�
der�Antrag�mit�Zustimmung�des�Betroffenen�innerhalb�eines�Mo-
nats� nach� der� Aufnahme� der� Tätigkeit,�wird� das� Entstehen� des�
Beitrags�bis�zur�Bekanntgabe�und�die�Beitragsfälligkeit�bis�zur�Be-
standskraft�des�Bescheides�hinausgeschoben,�§�7a�Abs.�6�SGB�IV.

ERFOLGSABHÄNGIGE ARBEITNEHMERUNTERSTÜTZUNG BEI 
DER FORT- UND WEITERBILDUNG

Die�Unterstützung�von�Arbeitnehmern�bei�der�Fort-�und�Weiter-
bildung� ist�ein�weit�verbreitetes� Instrument�zur�Bindung�von�Ar-
beitnehmern.�Zuschüsse�des�Arbeitgebers�zur�Fort-�oder�Weiter-
bildung�von�Arbeitnehmern�führten�grundsätzlich�zur�Annahme�
von� nicht� steuerbarem� Arbeitslohn.� Fraglich� war� nun� in� einem�
konkreten� Streitfall,� wie� Fallgestaltungen� zu� behandeln� sind,� in�
denen�der�Arbeitnehmer�die�Kosten�zunächst
selbst�trägt�(mit�dem�Abzug�der�Kosten�als�Werbungskosten)�und�
die�Kosten�nach�erfolgreicher�Prüfung�durch�den�Arbeitgeber�er-
stattet�bekommt.
Die�Finanzbehörden�sehen�hierin�einen�Unterschied�zur�Übernah-
me�der�Kosten�der�Fort-�und�Weiterbildung.�Die�hier�geleisteten�
Zahlungen�werden�durch�die�Finanzbehörden�als�eine�Art�Bonus�
beurteilt.� Im�Ergebnis�führt�diese�Beurteilung�zur�Annahme�von�
steuerbaren�Einnahmen,�und� zwar�bei�der�Einkunftsart,�bei�der�
die�Aufwendungen�vorher�abgezogen�worden�sind.
Für�die�Praxis�bedeutet�die�Rechtsauffassung�der�Finanzbehörden,�
dass�sich�die�Beteiligten�im�Vorfeld�darüber�einig�werden�sollten,�
welcher� Weg� gewählt� wird,� damit� die� steuerliche� Behandlung�
auch�umfänglich�zutreffend�erfolgt.

NETTOLOHNOPTIMIERUNG: DAS AUS FÜR DIE FAHRZEUGWER-
BUNG?

In�der�Praxis�werden�aufgrund�der�erheblichen�Belastung�von�Ar-
beitslohn�mit�Sozialversicherungsabgaben�und�Steuern�zwischen�
Arbeitgeber�und�Arbeitnehmer�immer�häufiger�Wege�gesucht,�an-
geboten�und�gefunden,�die�zu�einer�Nettolohnoptimierung�führen.�
Im� konkreten� Streitfall� hatte� ein�Unternehmen� ihren�Arbeitneh-
mern�jährlich�255�€�dafür�gezahlt,�dass�sie�das�Firmenlogo�auf�ih-
ren�privaten�Fahrzeugen�angebracht�hatten.�Die�Höhe�der�Zahlung�
orientierte�sich�hierbei�an�einer�gesetzlich�normierten�Freigrenze�
für�sonstige�Leistungen.�
Das� Finanzgericht� hat� in� seinem� Urteil� klare�Worte� für� die� An-
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Haftungsausschluss | Die�in�diesem�Rundschreiben�stehenden�Texte�sind�nach�bestem�Wissen�und�Kenntnisstand�
erstellt�worden.�Die�Komplexität�und�der�ständige�Wandel�der�Rechtsmaterie�machen�es�jedoch�notwendig,�Haftung�
und�Gewähr�auszuschließen.

     

FÄLLIGKEITSTERMINE�FÜR�STEUERN�UND�BEITRÄGE�ZUR�
SOZIALVERSICHERUNG�IN�03�UND�04-2018

Steuertermin Umsatzsteuer bei�Monatszahlern:�12.03.2018�und�10.04.2018

Steuertermin Lohnsteuer�bei�Monatszahlern:�12.03.2018�und�10.04.2018

Steuertermin Einkommenssteuer:�12.03.2018

Bei�Scheckeinzahlung�muss�der�Scheck�dem�Finanzamt�spätestens�3�Tage�vor�dem�Fälligkeitstermin�vorliegen.�

Sozialversicherungsbeiträge�sind�spätestens�am�drittletzten�Bankarbeitstag�des�laufenden�Monats�fällig,�für�den�
Beitragsmonat�März�2018�somit�am�27.03.2018�und�für�den�Beitragsmonat�April�2018�somit�am�26.04.2018.

nahme� von� Arbeitslohn� gefunden.� Nach� seiner� Auffassung�
führt� „das� Herumfahren� mit� dem� Logo� des� Unternehmens�
nicht� zur�Annahme�einer� sonstigen�Leistung“.�Das�Finanzgericht 
bezieht� sich� hierbei� u.� a.� auf� die� Größe� des� Logos,� der� Lesbar- 
keit� des� Logos� bei� Dunkelheit� etc.� Die� Fragen� zur� Nettolohnop-
timierung� sind� in� der� Praxis� attraktiv,� aber� auch� sehr� betreu-
ungsintensiv.� Aus� diesem� Grunde� sollten� nur� Standardwege�
begangen�werden,�die�rechtssicher�sind�und�möglichst�für�sämt- 
liche� Arbeitnehmer� zur� Anwendung� gelangen� können� (z.� B. 
Erholungsbeihilfen).� Varianten,� die� neben� der� arbeitsintensi-
ven� Betreuung� eines� jeden� Arbeitnehmers� auch� noch� mit� er-
heblichen�Restrisiken� versehen� sind,� sollten� vermieden�werden.�
Aus� diesem� Grunde� ist� die� Fahrzeugwerbung� durch� Arbeitneh- 
mer�wenig�geeignet,�bei�einer�Nettolohnoptimierung�eingesetzt�
zu�werden.

HABEN SIE KINDER, DIE IM AUSLAND STUDIEREN UND IM IN-
LAND KEINEN WOHNSITZ MEHR HABEN? DANN LESEN SIE UN-
BEDINGT DEN NACHFOLGENDEN ARTIKEL

Ausbildungskosten�der�Kinder�können�bei�den�Kindern�Sonderaus-
gaben,�Werbungskosten� oder� Betriebsausgaben� darstellen.� Das�
führt� im�Ergebnis� häufig�dazu,� dass�die�Kinder� aufgrund�der� er-
heblichen�Aufwendungen
�����während�des�Studiums�weniger�oder�gar�keine�Steuern�auf�die�
von�ihnen�erzielten�Einkünfte�zahlen�müssen�oder

�����sogar�Verlustvorträge�generieren,�die�bei�der�Aufnahme�ihrer�
beruflichen�Tätigkeit�dazu�führen,�dass�sie�zunächst�aufgrund�
der�Verlustvorträge�gar�keine�Steuern�leisten�müssen.

Zu� dieser� Problematik� hat� das� Finanzgericht� Münster� eine� für�
die�Betroffenen�wenig�erfreuliche�Entscheidung�getroffen.�Dem-
nach�kann�eine�an�einer�deutschen�Hochschule�eingeschriebene�
Studentin� für� Zeiträume� von� Auslandssemestern� und� Auslands- 
praktika� keine� Aufwendungen� für� die� dortige� Unterkunft� und�
Verpflegung�geltend�machen,�wenn�sie�im�Inland�keinen�eigenen�
Hausstand�unterhält.
Die� Klägerin� hat� nach� Auffassung� des� Finanzgerichts� keine� für�
den�Abzug�der�geltend�gemachten�Aufwendungen�erforderliche�
doppelte�Haushaltsführung�unterhalten,�da� ihre�erste�Tätigkeits-
stätte�nicht�im�Inland�verblieben�sei.�Vielmehr�werde�eine�auslän-
dische�Universität� auch�bei� einem�vorübergehenden�Aufenthalt�
für�Zwecke�eines�Auslandssemesters�und�nicht�nur�im�Fall�eines�
vollständigen�Auslandsstudiums�zur�ersten�Tätigkeitsstätte�eines�
Studenten.
Sollten�Ihre�Kinder�vor�ähnlichen�Fragestellungen�stehen,�so�soll-
ten�Sie�unbedingt�im�Vorfeld�das�Gespräch�mit�Ihrer�Steuerberate-
rin�/�Ihrem�Steuerberater�suchen.

ARBEITNEHMER


